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Michael Stolleis ist der berufene Autor einer
Metapherngeschichte des öffentlichen Rechts
in Deutschland. Wer sonst überschaute es
ähnlich differenziert? Seine Geschichte des öf-
fentlichen Rechts, von 1600 bis 1945 reichend,
liegt in drei prallen Bänden im Beck-Verlag
vor.1 Dazu kommen noch drei Suhrkamp-
Bände gesammelter Studien, die charakteri-
sierende Schlaglichter auf die jeweiligen Epo-
chen werfen: Für die Frühe Neuzeit ist es
der Zusammenhang von Staatsbildung und
Staatsräsondiskurs2, für das 19. Jahrhundert
der Konnex von Konstitution und Interven-
tion3, durch den die Konstitutionalisierung
zum Dynamisierungsfaktor wurde, für das
20. Jahrhundert ist es dann das „Recht im
Unrecht“4 des Nationalsozialismus, das selbst
zum Unrecht wurde. Eindringlich beschreibt
Stolleis in seinem dritten Band die Politisie-
rung des ganzen Rechtssystems und seiner
Rechtswissenschaft. Die „furchtbaren Juris-
ten“5 beschäftigen ihn seit seiner Habilitati-
onsschrift über die „Gemeinwohlformeln im
nationalsozialistischen Recht“ (1974) schon.
Ein ganzer Kranz von Herausgeberschaften
und Publikationen kommt noch dazu. Jeder
wird wünschen, dass Stolleis seine umfas-
sende Historisierung des öffentlichen Rechts
noch in einem vierten Band bis zur Wieder-
vereinigung führt. Inzwischen aber hat er an-
dere Fäden aufgenommen. So publizierte er
im letzten Jahr eine umfassende „Geschichte
des Sozialrechts in Deutschland“6 und gönnte
sich eine subtile Kommentierung einiger Ge-
schichten von Johann Peter Hebel.7

Nach dem vorläufigen Abschluss der Ge-
schichte des öffentlichen Rechts steht Rück-

schau und synoptische Zusammenschau an.
Die Geschichte des Sozialrechts, die Stolleis
seit seinen Anfängen interessierte, bot da-
für Gelegenheit. Das Thema ist durch den
gegenwärtigen Ab- oder Umbau des Sozial-
staats und die „Agenda 2010“ brennend in-
teressant. Stolleis setzt nicht mit Bismarck ein,
sondern geht von der „sozialen Sicherung im
Mittelalter und im frühmodernen Staat“ aus
und betont die Kontinuität älterer Sozialhil-
festrukturen unterhalb des vorübergehenden
Liberalisierungsschubs (vgl. S. 30, 67) Mit-
te des 19. Jahrhunderts, der den Emanzipati-
onsgewinn mit der Heraufkunft der „sozialen
Frage“ erkaufte. Die konsequente Verstaatli-
chung der Sozialpolitik durch Bismarcks Sys-
tem der „Zwangsversicherung“ (S. 60) fuß-
te auf einer relativen Kontinuität privater,
zumeist christlich-caritativer Sicherungssys-
teme und hatte an ihnen eine Ergänzung. Mit
Bismarck siegte die alte Orientierung am Staat
erneut über den Liberalismus. „Der ‚Staat’
rückte wieder ins Zentrum.“ (S. 50, vgl. S. 64).
Bismarck suchte Sozialdemokratie und Arbei-
terschaft zu spalten, indem er die Partei ver-
folgte und die Arbeiter sozialpolitisch um-
warb. Dies war der „Schritt in den Interventi-
onsstaat“ (S. 72, vgl. S. 86, 105), betont Stolleis.
Der Erste Weltkrieg und das Massenelend der
Weimarer Republik zwangen dann zu einem
Ausbau staatlicher Sozialpolitik. Nachdem
der Staat die Nation für den Krieg mobilisiert
hatte, musste er die sozialen Folgekosten tra-
gen und zerbrach an dieser sozialpolitischen
Verantwortung und ökonomischen Last: „Der
Preis für die Ideologisierung ganzer Nationen

1 Stolleis, Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in
Deutschland, 3 Bde., München 1988/1992/1999.

2 Stolleis, Michael, Staat und Staatsräson in der frü-
hen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen
Rechts, Frankfurt am Main 1990.

3 Stolleis, Michael, Konstitution und Intervention. Studi-
en zur Geschichte des öffentlichen Rechts im 19. Jahr-
hundert, Frankfurt 2001.

4 Stolleis, Michael, Recht im Unrecht. Studien zur Ge-
schichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt 1994.

5 Dazu vgl. Stolleis, Michael, Furchtbare Juristen, in:
Francios, Étienne; Schulze, Hagen (Hgg.), Deutsche Er-
innerungsorte, 2 Bde., München 2001, S. 535-548.

6 Stolleis, Michael, Geschichte des Sozialrechts in
Deutschland, Stuttgart 2003.

7 Stolleis, Michael, Der menschenfreundliche Ton. Zwei
Dutzend Geschichten von Johann Peter Hebel mit klei-
nem Kommentar, Frankfurt am Main 2003.

© H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved.



war die sozialrechtliche Sicherung aller Bür-
ger gegen die Folgen.“ (S. 122) Das Massen-
elend entindividualisierte die Fürsorge und
trieb sie in Richtung auf einen nichtdiskrimi-
nierenden Wohlfahrtsstaat. Die Sozialpolitik
aber war die „Achillesferse der jungen Repu-
blik. An ihrer Fähigkeit zur Entschärfung so-
zialer Konflikte entschied sich das Schicksal
des Staates“ (S. 151). Relativ knapp beschreibt
Stolleis die Sozialpolitik im NS-Staat. Brach
dessen rassistische „‚Biologisierung’ der So-
zialpolitik“ (S. 184) auch mit den älteren so-
zialethischen Prinzipien, so gibt es doch jen-
seits zahlreicher Änderungen auch Kontinui-
täten. Die Bundesrepublik knüpfte daran an,
um die gewaltigen Aufgaben des Wieder-
aufbaus, der Integration und Wiedergutma-
chung zu meistern. Der Zug „von der Für-
sorge zur Sozialhilfe“ fand nun als subjektiv-
öffentliches Recht auf Sozialhilfe seinen Ab-
schluss. In der Massendauerarbeitslosigkeit
zeigt sich heute der „Leistungsstaat in reinster
Form“ (S. 250) als eine „Gesellschaftspolitik“
(S. 251), in der sich der Staat „Massenloyali-
tät“ (S. 331) durch Leistungen erkauft. Stoll-
eis streicht insbesondere in seinem Ausblick
auf „Langzeitperspektiven der sozialen Si-
cherheit“ (vgl. S. 331ff.) heraus, wie abhängig
diese Loyalität und Staatlichkeit aber von den
kollabierenden ökonomischen Möglichkeiten
ist. Er bietet also ein Bild des Ausbaus staat-
licher sozialer Sicherungen und zieht am En-
de in seiner differenzierten (hier nur roh wie-
dergegebenen) Bestandsaufnahme doch einen
ziemlich schwarzen Vorhang über das Sys-
tem.

Der Zusammenhang dieser Geschichte des
Sozialrechts mit der Geschichte des öf-
fentlichen Rechts ist schon im Stichwort
vom „Interventions- und Leistungsstaat der
Gegenwart“ deutlich. Ausdrücklich nannte
Stolleis 1988 die „Erfahrungen des Juristen im
Interventions- und Leistungsstaat der Gegen-
wart“ den „Hintergrund“ seiner historischen
„Identitätssuche“ (Bd. I, S. 54f.). Die „Entste-
hung des Interventionsstaates“ betrachtete er
– in „Konstitution und Intervention“ – da-
bei als Resultat der Konstitutionalisierung im
19. Jahrhundert. Im Nationalsozialismus aber
wurde Recht zum Unrecht, so dass die Digni-
tät des Rechts heute nurmehr am funktiona-
len „Leistungsstaat“ hängt. Die Entwicklung

des Interventions- und Leistungsstaates ver-
folgt Stolleis nun realhistorisch eingehender
an der Geschichte des Sozialrechts. So ist die-
se Geschichte eng mit seinen früheren Studi-
en verbunden eine erste synoptische Zusam-
menschau. Stolleis betont den historisch kon-
tingenten Aufbau des „Arrangements“ mit
seinen „Ungereimtheiten“ (S. 1) sowie die Ge-
fährdung seiner Funktionalität und Legitimi-
tät im gegenwärtigen Leistungsabbau.

Wenn der „Interventions- und Leistungs-
staat“ das historische Resultat ist, stellt sich
die Frage nach seinem Wahrnehmungsfokus:
Ist er hellsichtig, einäugig oder blind? Wie
blickt er uns, die Bürger, an? Stolleis geht
dieser Frage in seiner essayistischen Meta-
pherngeschichte vom „Auge des Gesetzes“
nach. Er nimmt hier das „berühmte Diktum
Carl Schmitts [auf], alle prägnanten Begrif-
fe der modernen Staatslehre seien ‚säkulari-
sierte theologische Begriffe’“ (S. 48), und be-
stätigt es für das „Auge des Gesetzes“. Der
Wandel des Gesetzesbegriffs war schon ein
zentrales Beispiel Schmitts.8 Stolleis geht nun
kunstgeschichtlich und ikonologisch vor. Sein
knapper Essay enthält nicht weniger als 30
Abbildungen. Er setzt bei dem Befund an,
dass die Metapher vom „Auge des Geset-
zes“ sich Anfang des 19. Jahrhunderts für den
konstitutionellen Rechtsstaat durchsetzte und
als „Symbol für die Objektivität des Rechts“
stand, bald dann aber in der politischen Ka-
rikatur im Spitzel auch personalisiert wur-
de. Stolleis geht dann hinter die Neuzeit und
Moderne auf die ältere Theologiegeschich-
te vom „Auge Gottes“ und der „Gerechtig-
keit“ zurück und skizziert die Übertragung
der Metapher auf die barocke Repräsentati-
on des Fürsten. Er behandelt die „Säkularisie-
rung“ als einen allmählichen, „fast unmerkli-
chen Verschiebungsprozeß“9 von der Kirche
zum Staat und spricht von einer „Durchmi-
schung“ (vgl. S. 28ff.), die die absolutistischen
Herrscher zur Formulierung ihres anmaßen-
des Anspruchs auf eine „gottähnliche“ Stel-
lung nutzten. Sein besonderes Interesse gilt
aber weniger dieser Übertragung der „All-
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wissenheit und Aufsicht“ von Gott auf den
absoluten Herrscher, sondern dem zweiten
Schritt der Übertragung der Gottesattribute
vom Monarchen auf ein unpersönliches Ge-
setz.

Stolleis datiert ihn mit der Französischen
Revolution und der resultierenden Sakralisie-
rung der geschriebenen Verfassung zu einer
„Art Über-Gesetz“ (S. 51). Er schreibt: „Auf
diese Weise führen die Tendenzen der Säku-
larisierung, der Entpersonalisierung und Ver-
sachlichung der Herrschaft von Gott zum ir-
dischen Gott des Fürsten, von da zum sterb-
lichen Gott des Leviathan, und von diesem
zum vergöttlichten Gesetz, das seinerseits sei-
ne Krönung in der Verfassung findet.“ (S. 51)
Nur mit einem Seitenblick auf die USA deu-
tet Stolleis an, dass der radikale „Neuan-
fang“ mit der Herrschaft des Gesetzes „unter
der Providenz eines entkonfessionalisierten,
für alle akzeptablen [neuen] Gottes“ (S. 52)
stand: unter der Providenz des Dollars. Lei-
der lässt er diesen Gedanken sogleich fallen,
um die ikonologische Durchsetzung der Me-
tapher vom „Auge des Gesetzes“ im Prozess
der Französischen Revolution näher zu unter-
suchen, bei der die repressiven Aspekte der
Überwachung der Bürger deutlich visualisiert
wurden (vgl. 54ff.). Der Konstitutionalismus
moderierte sie dann zum „Schutzwall“ gegen
das Volk und den Monarchen: „Die zu hüten-
den Schafe sind die Volksrechte, der bedrohli-
che Wolf ist die monarchische Gewalt.“ (S. 63),
schreibt Stolleis.

Heute sei der „Weg von der metaphy-
sisch begründeten Gerechtigkeit zur formalen
Rechtsordnung“ (S. 46) derart fortgeschritten,
dass schon die Frage nach materialer Gerech-
tigkeit „Irritationen“ auslöse. „Das Gesetz ist
inhaltlich leer.“ (S. 68) „Das moderne Par-
lamentsgesetz wird von keiner Metaphysik
mehr getragen.“ (S. 70) In der surrealistischen
Kunst entdeckt Stolleis einen „leeren Mecha-
nismus des Scheins“ als Bild radikaler Entper-
sönlichung und Technisierung der Überwa-
chung. Der abschließende Seitenblick auf das
antiquierte personalistische Überwachungs-
system der Stasi kann deshalb kaum beruhi-
gen. Man könnte auch das Fazit ziehen, dass
die rein technische Überwachung die Repres-
sion steigert. Jedenfalls predigt Stolleis keinen
„Optimismus“ (S. 68), sondern betont die re-

pressiven und irrationalen Züge der Geset-
zesherrschaft. Wie anders sollte man Rechts-
geschichte heute auch schreiben? Stolleis’ fun-
kelnder Essay ist nicht nur ein Exempel für
eine „beschreibende“ (Jan Assmann)10 Politi-
sche Theologie, sondern auch ein Gegenstück
zu Schmitts später Rückschau auf „Die La-
ge der europäischen Rechtswissenschaft“.11

Er mobilisiert zwar einige Sicherungen gegen
eine nostalgische oder radikal pessimistische
Wertung, so den Verweis auf die Alternativlo-
sigkeit des Metaphysikverlusts und die Vor-
teile des Parlamentarismus gegenüber „Dik-
taturen“. Insgesamt aber überwiegen doch
die düsteren Töne. Das ist von hoher sympto-
matischer Bedeutung. Denn Stolleis ist kein
Schwarzmaler und Untergangsprophet, son-
dern gehört zu den wichtigsten Verteidigern
der normativen Substanz der Bundesrepu-
blik. Als Rechtshistoriker aber wählt er die Be-
obachterperspektive und formuliert nach Ab-
schluss seines normativ enthaltsamen Durch-
gangs durch die Geschichte des öffentlichen
Rechts nun einen metapherngeschichtlichen
Rückblick und eine Zwischenbilanz, in der
das Gesetz jede sakrale Aura verloren hat und
seine repressive Seite offen zeigt. Wir schauen
ins Antlitz eines radikal unpersönlichen Le-
viathan, der uns zunehmend seine Segnun-
gen versagt. So prägnant zusammengefasst
konnte man das bei Stolleis bisher noch nicht
lesen.
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